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Zusammenfassung 

Um das „Vertrauen in die langfristige Stabilität“ der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zu er-

halten, hat sich die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vom 7. Feb-

ruar 2018 auf die Sicherstellung des aktuellen (Netto-)Rentenniveaus von 48 Prozent bis zum 

Jahr 2025 verständigt. Gleichzeitig soll der Beitragssatz bis zum Jahr 2025 nicht über 20 Prozent 

steigen. Auch für den Zeitraum nach 2025 strebt die Große Koalition eine doppelte Haltelinie an, 

bei der sowohl das Rentenniveau als auch der Beitragssatz langfristig abgesichert werden sollen. 

Mit dem am 13. Juli 2018 vorgestellten Entwurf für ein RV-Leistungsverbesserungs- und Stabili-

sierungsgesetz (im Folgenden: Rentenpaket 2018) sollen die gesetzlichen Grundlagen zur Sicher-

stellung des aktuellen (Netto-)Rentenniveaus von 48 Prozent und eines Beitragssatzes von maxi-

mal 20 Prozent bis zum Jahr 2025 geschaffen werden. Daneben beinhaltet das Rentenpa-

ket 2018 mit der „Mütterrente II“ weitere Verbesserungen bei der Anrechnung von Kindererzie-

hungszeiten für Eltern von vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern und bei der Erwerbsminde-

rungsrente (EM-Rente). 

Knapp einen Monat zuvor hat die Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ ihre Arbeit 

aufgenommen. Die Kommission soll Empfehlungen „zur nachhaltigen Sicherung und der Fortentwick-

lung der gesetzlichen Rentenversicherung“ (CDU, CSU und SPD, 2018) für den Zeitraum nach 2025 

erarbeiten und die Finanzierung der Rentenversicherung dabei in ein langfristiges Gleichgewicht 

bringen. Die Rentenkommission soll damit „das Fundament […] schaffen für einen neuen, verlässli-

chen Generationenvertrag“.1 

Unter der Prämisse, dass für die Rentenpolitik nach 2025 eine doppelte Haltelinie für das Ren-

tenniveau und den Beitragssatz angestrebt wird, muss die Sicherung des finanziellen Gleichge-

wichts der Rentenversicherung nach 2025 über den Bundeszuschuss und/oder das Rentenein-

trittsalter erfolgen. 

Vor diesem Hintergrund quantifiziert die vorliegende Studie die Auswirkungen alternativer Ausge-

staltungen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit nach 2030 und einer doppelten Haltelinie 

nach 2025 auf die nachhaltige Finanzierung der GRV und die Generationengerechtigkeit. Den 

Ausgangspunkt der Analyse bildet das Rentenpaket 2018. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Rentenpaket 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung 

des Rentenniveaus und damit des Beitragssatzes führt. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2045 bei 

24,4 Prozent (statt 23,8 % im Referenzszenario), das Rentenniveau bei 42,3 Prozent (statt 

41,8 % im Referenzszenario). Für die Rentenversicherung belaufen sich die Mehrausgaben in-

folge des Rentenpakets 2018 im Betrachtungszeitraum auf 286 Mrd. Euro. Für die Beitragszahler 

summiert sich die Mehrbelastung auf einen Betrag von 164 Mrd. Euro, für den Bundeshaushalt 

auf 126 Mrd. Euro. 

Die Gewinner des Rentenpakets 2018 sind die Geburtsjahrgänge 1974 und älter. Diese erhalten 

unter dem Strich zusätzliche Leistungen im Gegenwert von 343 Mrd. Euro. Die Verlierer sind hin-

gegen die Jahrgänge 1975 und jünger. Für diese Jahrgänge summiert sich die Mehrbelastung 

 
1 Vgl. https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/. Zuletzt abgerufen am 31.07.2018. 

https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/
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netto auf einen Betrag von 94 Mrd. Euro. Damit verbleibt für das Rentenpaket 2018 eine Finan-

zierungslücke zu Lasten zukünftiger Generationen in Höhe von 248 Mrd. Euro. 

Mit der Rente mit 67 hat der Gesetzgeber bis 2030 sichergestellt, dass die relative Rentenbe-

zugsdauer (Verhältnis zwischen Rentenbezugsdauer und Dauer der Erwerbsphase) stabilisiert 

und ein Anstieg des Beitragssatzes infolge der Zunahme der Lebenserwartung vermieden wird. 

Ohne eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze wird die weiter ansteigende Lebenserwartung 

dazu führen, dass die relative Rentenbezugszeit wieder zunimmt, der Beitragssatz steigt und das 

Rentenniveau sinkt. 

Die Studie quantifiziert zudem die Auswirkungen einer weiteren Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit nach 2030. Entsprechend der Zunahme der Lebenserwartung betrachtet das Szenario Rente 

mit 69 eine Anhebung der Regelaltersgrenze auf 69 Jahre im Jahr 2060. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu einer 

Stabilisierung der Rentenversicherung nach 2030 führt. Für die Rente mit 69 liegt der Beitrags-

satz im Jahr 2045 bei 23,3 Prozent (statt 23,8 % im Referenzszenario), das Rentenniveau bei 

42,3 Prozent (statt 41,8 % im Referenzszenario). Für jüngere Altersjahrgänge bedeutet die Rente 

mit 69 eine Mehrbelastung von 99 Mrd. Euro. Infolge des höheren Rentenniveaus würden ältere 

Jahrgänge dagegen zusätzliche Leistungen in Höhe von 67 Mrd. Euro erhalten. Auch für zukünf-

tige Generationen resultiert bei der Rente mit 69 eine Entlastung in Höhe von 33 Mrd. Euro. Die 

intergenerativen Verteilungswirkungen der Rente mit 69 können als eine „verursachergerechte“ 

Verteilung der Finanzierungslasten der steigenden Lebenserwartung interpretiert werden. 

Für den Zeitraum nach 2025 strebt die große Koalition eine doppelte Haltelinie an, bei der so-

wohl das Rentenniveau als auch der Beitragssatz langfristig abgesichert werden. Anhand von vier 

Szenarien werden die Auswirkungen einer doppelten Haltelinie quantifiziert. Für das Rentenni-

veau wird eine Haltelinie von 46 und von 48 Prozent, für den Beitragssatz eine Haltelinie von 20 

und von 22 Prozent betrachtet. In allen vier Haltelinien-Szenarien (Haltelinie 48/20, 48/22, 

46/20, 46/22) wird unterstellt, dass die zur Erreichung der Zielmarken für das Rentenniveau 

und den Beitragssatz nach 2025 benötigten Finanzmittel über eine Erhöhung des zusätzlichen 

Bundeszuschusses bereitgestellt werden. Alternativ wird für jedes Szenario ermittelt, in welchem 

Umfang die Regelaltersgrenze erhöht werden müsste, um eine zusätzliche Belastung des Bundes-

haushalts bzw. der Steuerzahler zu vermeiden. 

Für die Haltelinie 48/20 und die Haltelinie 46/20 verläuft der Beitragssatz ab dem Jahr 2026 

auf einem Niveau von 20 Prozent. Dagegen besteht in den Szenarien Haltelinie 48/22 und Halte-

linie 46/22 nach 2025 noch ein gewisser „Spielraum“ für Beitragssatzsteigerungen. Bei der Hal-

telinie 48/22 erreicht der Beitragssatz die Zielmarke von 22 Prozent im Jahr 2028, bei der Halt-

elinie 46/22 im Jahr 2029.  

Für das Rentenniveau ergibt sich eine qualitativ „spiegelbildliche“ Entwicklung. Bei der Haltelinie 

48/20 und der Haltelinie 48/22 verläuft das Rentenniveau ab dem Jahr 2026 auf einem Niveau 

von 48 Prozent. Bei der Haltelinie 46/20 wird die Haltelinie für das Rentenniveau von 46 Prozent 

im Jahr 2031 und im Szenario Haltelinie 46/22 im Jahr 2030 erreicht. 

Stärkere Auswirkungen resultieren je nach unterstellter Haltelinie für das Rentenniveau und den 

Beitragssatz für die Entwicklung der Rentenausgaben, der Beitragseinnahmen und die Bundes-

mittel. 
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Im Vergleich zum Referenzszenario summieren sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum 

auf einen Betrag zwischen 723 Mrd. Euro bei der Haltelinie 46/22 und 1.166 Mrd. Euro bei der 

Haltelinie 48/20. 

Die Fixierung des Beitragssatzes führt zu (Beitrags-)Mindereinnahmen der Rentenversicherung, 

welche sich im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag zwischen 130 Mrd. Euro für die Halteli-

nie 48/22 und von 615 Mrd. Euro für die Haltelinie 48/20 bzw. die Haltelinie 46/20 summieren. 

Für die Beitragszahler resultiert dagegen eine Entlastung in entsprechender Höhe. 

Die Renten-Mehrausgaben und Beitrags-Mindereinnahmen haben zur Folge, dass sich der Fi-

nanzbedarf der Rentenversicherung in allen Haltelinien-Szenarien erhöht. Unter der Annahme, 

dass der Finanzbedarf über eine Erhöhung des zusätzlichen Bundeszuschusses gedeckt wird, 

ergibt sich für den Bundeshaushalt eine Mehrbelastung, welche sich bis 2045 auf einen Betrag 

zwischen 963 Mrd. Euro bei der Haltelinie 46/22 und 1.893 Mrd. Euro bei der Haltelinie 46/22 

summiert. 

Sollen zusätzliche Belastungen des Bundeshaushalts vermieden werden, so verbleibt als einzige 

Stellschraube zur Deckung des Finanzbedarfs der Rentenversicherung eine Anpassung des Ren-

tenalters. Unter der vereinfachenden Annahme, dass ein vorzeitiger Bezug einer Altersrente für 

die Jahrgänge 1961 und jünger zukünftig nicht mehr möglich ist, ermittelt die Studie als Modell-

rechnung für jedes Szenario die notwendige Anhebung der Regelaltersgrenze. 

Die Ergebnisse der Modellrechnungen zeigen, dass die Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs 

einer doppelten Haltelinie für den Zeitraum nach 2025 eine Anhebung der Regelaltersgrenze bis 

2045 auf ein Alter zwischen 74,1 Jahren bei der Haltelinie 46/22 und 77,2 Jahren bei der Halteli-

nie 48/20 erfordern würde. 
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1 Hintergrund 

Sechs Monate nach der Bundestagswahl 2017 hat am 14. März 2018 eine erneute Große Koali-

tion aus CDU, CSU und SPD ihre Arbeit aufgenommen. Mit dem Koalitionsvertrag vom 7. Februar 

2018 haben die Koalitionspartner unter dem Titel „Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dy-

namik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land.“ knapp einen Monat zuvor ihr 

Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode vorgestellt. 

Um das „Vertrauen in die langfristige Stabilität“ der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zu er-

halten, haben sich die Koalitionspartner für den Bereich Rente insbesondere auf die Sicherstel-

lung des aktuellen (Netto-)Rentenniveaus von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 verständigt. Gleich-

zeitig soll der Beitragssatz bis zum Jahr 2025 nicht über 20 Prozent steigen. Auch für den Zeit-

raum nach 2025 strebt der Koalitionsvertrag eine „doppelte Haltelinie“ an, bei der sowohl das 

Rentenniveau als auch der Beitragssatz langfristig stabilisiert werden. 

Als weitere zentrale Ziele nennt der Koalitionsvertrag für den Bereich Rente die verbesserte An-

rechnung der Kindererziehungsleistung für Eltern von vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern, die 

verbesserte Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos, die Schaffung einer Grundrente für 

Grundsicherungsbezieher und eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. 

Als ersten Schritt zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrags hat der Bundesminister für Ar-

beit und Soziales Hubertus Heil am 13. Juli 2018 den Entwurf eines Gesetzes über Leistungsver-

besserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesse-

rungs- und Stabilisierungsgesetz) vorgestellt. Als zentrale Bestandteile beinhaltet das RV-Leis-

tungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz (im Folgenden: Rentenpaket 2018) mit der „Müt-

terrente II“ weitere Verbesserungen bei der Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Eltern 

von vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern, die Erhöhung der Zurechnungszeit bei der Erwerbs-

minderungsrente (EM-Rente) zur besseren Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos sowie die 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur Sicherstellung des aktuellen (Netto-)Rentenniveaus 

von 48 Prozent und eines Beitragssatzes von maximal 20 Prozent bis zum Jahr 2025.2 

Bereits im Mai 2018 hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil die Kommis-

sion „Verlässlicher Generationenvertrag“ einberufen. Der Kommission unter dem Vorsitz von Gab-

riele Lösekrug-Möller (SPD) und Karl Schiewerling (CDU) gehören Vertreter*innen der Sozialpart-

ner, der Politik und der Wissenschaft an. Die Kommission hat den Auftrag, Empfehlungen „zur 

nachhaltigen Sicherung und der Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung“ (CDU, CSU und 

SPD, 2018) für den Zeitraum nach 2025 zu erarbeiten. Die Rentenkommission soll die Finanzie-

rung der GRV in ein langfristiges Gleichgewicht bringen, um damit „das Fundament zu schaffen für 

einen neuen, verlässlichen Generationenvertrag“.3 

Unter den heutigen institutionellen Rahmenbedingungen der GRV kommen als mögliche Stell-

schrauben der Rentenpolitik das Rentenniveau, der Beitragssatz, der Bundeszuschuss und das 

 
2 Als weiteres Element sieht der Entwurf der Bundesregierung eine Entlastung und rentenrechtliche Besserstellung von Geringverdie-

nern vor. Als rein semantische Änderung soll die sogenannte Gleitzone in „Einstiegsbereich“ umbenannt werden. Die Obergrenze des 

Einstiegsbereichs soll von monatlich 850 Euro auf 1.300 Euro angehoben werden. Schließlich soll die Anrechnung von Zeiten einer 

Beschäftigung mit einem Entgelt im Einstiegsbereich bei der Ermittlung des Rentenanspruchs verbessert werden. 
3 Vgl. https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/. Zuletzt abgerufen am 31.07.2018. 

https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/
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Renteneintrittsalter in Betracht. Da die Stellschrauben sich gegenseitig bedingen, kann die Ren-

tenpolitik lediglich Vorgaben für maximal drei Stellschrauben beinhalten. 

Unter der Prämisse, dass für die Rentenpolitik nach 2025 eine doppelte Haltelinie für das Ren-

tenniveau und den Beitragssatz angestrebt wird, muss die Sicherung des finanziellen Gleichge-

wichts der Rentenversicherung nach 2025 über den Bundeszuschuss und/oder das Rentenein-

trittsalter erfolgen. 

Vor diesem Hintergrund ermittelt die vorliegende Studie die zukünftigen Gestaltungsspielräume 

der Rentenpolitik. Hierzu werden für alternative Ausgestaltungen 

1. zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit im Zeitraum nach 2030 und 

2. einer doppelten Haltelinie für den Zeitraum nach 2025 

die Auswirkungen auf die nachhaltige Finanzierung der GRV und die Generationengerechtigkeit 

ermittelt. 

In Abschnitt 2 nimmt die Untersuchung dazu zunächst den Zusammenhang von Demografie und 

wirtschaftlicher Entwicklung im Referenzszenario in den Blick. Daran anknüpfend werden in Ab-

schnitt 3 die quantitativen Konsequenzen des Rentenpakets 2018 analysiert. Abschnitt 4 behan-

delt die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Abschnitt 5 die Fortsetzung einer doppelten Halteli-

nie im Zeitraum nach 2025. Die Studie schließt mit einem Fazit. 

 

2 Demografie und Rentenperspektiven 

Die Ergebnisse dieser Studie beruhen auf einer langfristigen Projektion der Bevölkerungsentwick-

lung und der volkswirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Auf dieser Grundlage und ausge-

hend von den aktuellen gesetzlichen Regelungen zur GRV, zeigen wir zunächst die wahrscheinli-

che Entwicklung bis zum Jahr 2045 auf, wenn keine politischen Eingriffe im Rentensystem erfol-

gen. Ausgehend von diesem Referenzszenario werden anschließend ausgewählte Reformvor-

schläge begutachtet. 

Die Grundvoraussetzung für ein langfristig stabiles Umlageverfahren ist eine günstige Altersstruk-

tur der Bevölkerung. Nach dem Prinzip des Umlageverfahrens finanziert stets die junge (erwerbs-

tätige) Generation mit ihren Beitragszahlungen die Rentenleistungen der alten (vormals erwerbs-

tätigen) Generation. Die junge Generation erwirbt dabei ihrerseits das Versprechen, im Ruhe-

stand von ihren Nachkommen versorgt zu werden. Dieser implizite Generationenvertrag funktio-

niert solange, wie die relative Anzahl von Beitragszahlern und Rentenempfängern ein angemesse-

nes Verhältnis von Zahllast und Versorgungsleistung ermöglicht. Zwei zentrale Veränderungen 

können das Umlageverfahren somit aus dem Gleichgewicht bringen: Fehlende Nachkommen und 

eine längere Verweildauer im Ruhestand. Für die deutsche Bevölkerung treffen beide Aspekte zu. 

Die Geburtenrate ist seit den 1970er Jahren konstant niedrig, während die Lebenserwartung und 

damit die Rentenbezugsdauer stetig zunehmen. Die Reformen der GRV seit der Jahrtausend-

wende wurden vor diesem Hintergrund durchgeführt. Sie implizieren einen Finanzierungs-
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kompromiss, der insbesondere die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre 

(„Baby-Boomer“) mit in die Verantwortung nimmt. 

2.1 Bevölkerung und Altersstruktur 

Unter den Annahmen der aktualisierten 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung aus 

dem Jahr 2017 (Variante 2-A) wird für Deutschland ein Bevölkerungsrückgang von 82,5 Mio. Per-

sonen im Jahr 2016 auf 80,0 Mio. Personen im Jahr 2045 erwartet. Dieser Bevölkerungsrück-

gang um etwa drei Prozent ist an sich wenig dramatisch. Wichtiger als die Gesamtgröße der Be-

völkerung ist für die wirtschaftliche Entwicklung und die Finanzierung der umlagefinanzierten 

Rentenversicherung die Altersstruktur (Abbildung 1). Hier liegt die „demografische Herausforde-

rung“, denn die Bevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten spürbar altern. 

Abbildung 1: Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 2016 und 2045 
in Tsd. Personen, Männer links, Frauen rechts 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2018, eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Bis zum Jahr 2035 werden die Baby-Boomer, die derzeit noch mehrheitlich im Erwerbsleben ste-
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Für die finanzielle Entwicklung der umlagefinanzierten GRV ist vor allem die Entwicklung der Zahl 

der Beitragszahler auf der Einnahmeseite und die der Leistungsempfänger auf der Ausgabenseite 

von Bedeutung.  

2.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die GRV 

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands verläuft angesichts des demografischen Wandels 

bis zum Jahr 2045 verhalten positiv. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst mit etwa 1,3 

Prozent p. a., je Einwohner liegt die Wachstumsrate aufgrund der leicht schrumpfenden Bevölke-

rung rund 0,1 Prozentpunkte höher. Aufgrund der Verschiebungen in der Altersstruktur geht die 

Zahl der Erwerbstätigen um 0,4 Prozent p. a. zurück. Für das Jahr 2045 rechnen wir mit 

38,8 Mio. Erwerbstätigen. Das sind rund elf Prozent weniger als heute (Tabelle 1). Für die umlage-

finanzierte Rentenversicherung ist neben der demografischen Entwicklung vor allem die Lohnent-

wicklung von Bedeutung. Für die vorliegende Studie wurden entsprechend der Annahmen der 

mittleren Entgeltvariante des Rentenversicherungsbericht 2017 der Bundesregierung 

(BMAS, 2017) eine langfristige Zunahme der Beschäftigtenentgelte von drei Prozent p. a zu-

grunde gelegt. 

Tabelle 1: Zentrale Größen auf einen Blick 
Referenzszenario, 2016 und 2045, Euro-Beträge in Preisen von 2016 

 2016 2045 

Bevölkerung (Mio. Personen) 82,5 80,0 

Erwerbstätige (Mio. Personen) 43,5 38,8 

Versicherungspflichtig Beschäftigte (Mio. Personen) * 34,5 30,4 

Rentenbestand (Mio. Renten) ** 25,3 31,7 

Altenquotient (65+/20 – 64, Prozent) 35,2 54,1 

Beitragseinnahmen der GRV (Mrd. Euro) *** 202,9 305,6 

Bundesmittel (Mrd. Euro) **** 82,2 131,6 

Rentenausgaben der GRV (Mrd. Euro) ***** 277,7 425,2 

Beitragssatz (Prozent) 18,7 23,8 

Sicherungsniveau vor Steuern (Prozent) 48,1 41,8 

* im Berichtszeitraum 

** am 31.12, ohne Waisenrenten 

*** ohne Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

**** einschließlich Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

***** einschließlich Beitragszuschuss zur Krankenversicherung der Rentner 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Rentenversicherung Bund, eigene Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Die Ausgaben der GRV summieren sich im Jahr 2016 auf insgesamt 288,4 Mrd. Euro, davon 

277,7 Mrd. Euro für Renten (einschließlich Beitragszuschuss zur Krankenversicherung der Rent-

ner). Letztere steigen fast um den Faktor 2 auf 425,2 Mrd. Euro im Jahr 2045 (in Preisen 2016). 

Neben den Beitragseinnahmen erhält die GRV Zuschüsse aus Steuermitteln. Diese belaufen sich 

aktuell auf 82,2 Mrd. Euro und decken etwa 29 Prozent der Ausgaben. Da die Entwicklung der 

Bundeszuschüsse an die Beitrags- und Lohnentwicklung gekoppelt ist, bleibt der Steueranteil im 

Referenzszenario im Zeitablauf annähernd konstant. Im Jahr 2045 entspricht das einem Betrag 

in Höhe von 131,6 Mrd. Euro. 

Für das umlagefinanzierte Rentensystem folgt bereits bei allein demografischer Betrachtung, 

dass die Renten einer stetig größer werdenden Zahl an Leistungsempfängern von immer weniger 

Beitragszahlern finanziert werden müssen. In der Folge steigt bei Fortschreibung des gesetzlichen 

Status quo der Beitragssatz um ca. 26 Prozent an und liegt im Jahr 2045 bei 23,8 Prozent. Der 

gesetzliche Status quo beinhaltet dabei die derzeit gültige Gesetzgebung. Er umfasst sowohl die 

Ost-West-Angleichung des Rentensystems (Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz), die verbesserte 

Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos (EM-Leistungsverbesserungsgesetz), das Rentenpa-

ket von 2014 (RV-Leistungsverbesserungsgesetz, u. a. Mütterrente I, Rente mit 63) als auch die 

Reformen seit der Jahrtausendwende (Altersvermögensgesetz, RV-Nachhaltigkeitsgesetz, RV-Al-

tersgrenzenanpassungsgesetz), mit denen das Rentensystem auf die schon damals absehbaren 

sozio-demografischen Trends vorbereitet wurde. Während die in den vergangenen Jahren umge-

setzten Rentenreformmaßnahmen zu einer Ausweitung des Leistungsniveaus der GRV geführt ha-

ben, bedeuten die um die Jahrtausendwende umgesetzten Reformen unter dem Strich eine Ent-

lastung der Beitragszahler. Mit anderen Worten, ohne die Reformen wäre die Beitragssatzent-

wicklung deutlich dynamischer verlaufen. Auf der Leistungsseite zeigen sich die Reformen in ei-

nem bis 2045 um ca. zwölf Prozent sinkenden Nettorentenniveau vor Steuern. Dieses liegt im 

Jahr 2016 bei 48,1 Prozent und schrumpft u. a. durch die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors auf 

41,8 Prozent. 

Die hier berechneten Entwicklungen liegen bis zum Jahr 2030 tendenziell auf dem von der Bun-

desregierung erwarteten Verlauf. Entsprechend stellen sie für die im Folgenden dargestellten Re-

formwirkungen eine geeignete Referenz für die politische Diskussion dar. Grundsätzlich ist festzu-

halten, dass die vom Gesetzgeber festgelegten und aktuell gültigen Ober- und Untergrenzen für 

den Beitragssatz (20 und 22 %) und das Nettorentenniveau (46 und 43 %) sowohl im Jahr 2020 

als auch 2030 voraussichtlich eingehalten werden. Jenseits von 2030 nimmt die Dynamik in bei-

den Entwicklungen allerdings nochmals spürbar zu. Die vorgestellten Berechnungen basieren auf 

dem Prognos-Modellverbund aus VIEW und OCCUR (Infobox). 

Das Prognos Weltwirtschaftsmodell VIEW 

VIEW ist ein umfassendes makroökonomisches Modell, das 42 Länder und damit mehr 

als 90 Prozent der Weltwirtschaft abdeckt. Es behandelt neben der Entstehung und Ver-

wendung der produzierten Güter und Dienstleistungen auch den Arbeitsmarkt und die 

öffentlichen Finanzen und verbindet dabei alle beteiligten Länder systematisch über Ex-

porte, Importe, Wechselkurse etc. miteinander. 

Mithilfe dieses globalen Prognose- und Simulationsmodells lässt sich detailliert und 

konsistent die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und von einzelnen 

i 
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Volkswirtschaften darstellen. Interaktionen und Rückkoppelungen zwischen einzelnen 

Ländern werden in dem Modell explizit erfasst und modelliert. Seine analytische Aussa-

gekraft geht daher weit über die isolierter Ländermodelle mit exogen gegebenen welt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinaus.  

Ausgehend von zentralen exogen gesetzten Parametern wie etwa der Demografie, der 

zukünftigen Entwicklung des internationalen Ölpreises oder der Konsolidierungsvorga-

ben für die staatlichen Haushalte werden mit VIEW Prognosen für die Weltwirtschaft 

und die einzelnen Länder erstellt. 

Das Prognos-Sozialversicherungsmodell OCCUR 

OCCUR ist ein integriertes Prognose- und Simulationsmodell, welches die zukünftige 

Entwicklung der Finanzierungsströme in und zwischen den Sozialversicherungssyste-

men detailliert abbildet. Die Berechnungen von Einnahmen und Ausgaben der einzel-

nen Sozialversicherungszweige (Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-

rung) werden in einem konsistenten Referenzrahmen zur weltwirtschaftlichen Entwick-

lung (VIEW) durchgeführt. Bevölkerungs- und Erwerbstätigenentwicklung setzen dabei 

auf dem makroökonomischen Szenario aus VIEW auf, können für Szenarienrechnungen 

aber beliebig variiert werden. 

Endogene Ergebnisse von OCCUR sind u. a. die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts, 

die durchschnittliche Zahl der Entgeltpunkte je Versicherten, das Nettorentenniveau 

und die Beitragssatzentwicklung. Die zentralen Ergebnisgrößen werden in Abhängigkeit 

des gesetzlichen Status quo oder unter geeigneten Reformszenarien bestimmt. Dabei 

kommunizieren die einzelnen Sozialversicherungszweige untereinander, wobei Rück-

koppelungseffekte zwischen der Finanzierung des Sozialversicherungssystems und der 

wirtschaftlichen Entwicklung quantifiziert werden. 

 

3 Das Rentenpaket 2018 

Ausgehend von der eingangs gezeigten Referenzentwicklung werden im Folgenden die Auswirkun-

gen der zentralen Elemente des Rentenpakets 2018 für die Finanzentwicklung der GRV und für 

heutige Generationen bzw. Altersjahrgänge ermittelt. 

■ Im Szenario Mütterrente II betrachten wird die Auswirkungen der verbesserten Anrechnung 

von Kindererziehungszeiten für Eltern von vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern. Im Unter-

schied zur Mütterrente I (Rentenpaket 2014) sollen von der Neuregelung lediglich Eltern mit 

mehr als zwei (vor dem Jahr 1992 geborenen) Kindern profitieren. Ab dem Jahr 2019 wird 

diesen Eltern ein zusätzlicher Entgeltpunkt für Kindererziehungsleistungen von vor 1992 ge-

borenen Kindern gewährt. 
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■ Im Szenario EM-Rente betrachten wir zusätzlich die Auswirkungen der verbesserten Absiche-

rung des Erwerbsminderungsrisikos. Für neue Zugänge an Erwerbsminderungsrenten wird 

die Altersgrenze für die Bestimmung der sogenannten Zurechnungszeit im Jahr 2019 zu-

nächst auf 65,8 Jahre und in der Folge entsprechend der Anhebung der gesetzlichen Regelal-

tersgrenze auf 67 Jahre erhöht. 

■ Schließlich werden im Szenario Haltelinie zusätzlich die Auswirkungen der doppelten Halteli-

nie für das Rentenniveau von 48 Prozent (Niveausicherungsklausel) und für den Beitragssatz 

von 20 Prozent (Beitragssatzgarantie) bis zum Jahr 2025 betrachtet. Zur Finanzierung dieser 

Zielvorgaben erhält die GRV in den Jahren 2022 bis 2025 eine Sonderzahlung zum allgemei-

nen Bundeszuschuss von jeweils 500 Mio. Euro. Für den Fall, dass der Beitragssatz dennoch 

über die Zielmarke von 20 Prozent anzusteigen droht, werden die zur Erreichung der Ziel-

marke notwendigen Finanzmittel über eine Erhöhung des zusätzlichen Bundeszuschusses 

bereitgestellt. 

3.1 Auswirkungen für die Rentenfinanzen 

Im Folgenden werden zunächst die Auswirkungen des Rentenpakets 2018 für die Finanzentwick-

lung der Rentenversicherung untersucht. Hierzu ist in Abbildung 2 der Verlauf des Beitragssatzes 

und in Abbildung 3 der Verlauf des Rentenniveaus im Überblick dargestellt. 

Abbildung 2: Beitragssatz – Referenzszenario vs. Rentenpaket 2018 
2015 bis 2045, in Prozent 

 

* RVB = Rentenversicherungsbericht 2017 

Quelle: Bundesregierung 2017, eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Abbildung 3: Rentenniveau – Referenzszenario vs. Rentenpaket 2018 
Sicherungsniveau vor Steuern, 2015 bis 2045, in Prozent 

 

* RVB = Rentenversicherungsbericht 2017 

Quelle: Bundesregierung 2017, eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Beitragssatzgarantie sinkt das Rentenniveau auch im Szenario Haltelinie nach dem Jahr 2025 

spürbar ab und steigt der Beitragssatz spürbar an. 

Bereits im Jahr 2026 steigt der Beitragssatz sprunghaft auf 21,1 Prozent (statt 20,2 % im Refe-

renzszenario) an. Dies ist auf den Wegfall der Bundesmittel zur Finanzierung der Beitragssatzga-

rantie zurückzuführen.4 Im Durchschnitt des Betrachtungszeitraums erhöht sich die Beitragsbe-

lastung um +0,4 Prozentpunkte. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2045 bei 24,4 Prozent (statt 

23,8 % im Referenzszenario). Das Rentenniveau fällt im Durchschnitt um etwa +0,6 Prozent-

punkte höher aus und liegt im Jahr 2045 bei 42,3 Prozent (statt 41,8 % im Referenzszenario). 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Niveausicherungsklausel eine dauerhafte Erhöhung des Ren-

tenniveaus und damit des Beitragssatzes zur Folge hat, obwohl sie rein formal lediglich bis zum 

Jahr 2025 gültig ist. 

Das Rentenpaket 2018 verändert nicht nur den Verlauf von Beitragssatz und Rentenniveau, son-

dern wirkt sich auch auf die Ausgaben und die Einnahmen der Rentenversicherung aus. Abbil-

dung 4 zeigt die Entwicklung der Rentenausgaben im Überblick. 

Abbildung 4: Rentenausgaben * – Referenzszenario vs. Rentenpaket 2018 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* einschließlich Beitragszuschuss zur Krankenversicherung der Rentner 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

 
4 Mit der Sonderzahlung zum allgemeinen Bundeszuschuss erhält die GRV bis zum Jahr 2025 zusätzliche Bundesmittel von etwas 

mehr als zwei Mrd. Euro. Hierbei handelt es sich um eine dauerhafte Erhöhung des Bundeszuschusses, welche im Zeitablauf entspre-

chend der Lohn- und Beitragssatzentwicklung fortgeschrieben wird. Dagegen handelt es sich bei den zusätzlichen Bundesmitteln, wel-
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278
303

329
359

383
402

425

+0

+3

+16

+11
+12

+13
+12

+0

+3

+4

+4
+4

+4
+4

+0

+3

+4

+4
+4

+3
+3

70

120

170

220

270

320

370

420

470

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Referenz Mütterrente II EM-Rente Haltelinie



Verlässlicher Generationenvertrag? | Das Rentenpaket 2018 

 Seite 10 

■ Die Mütterrente II bedeutet für heutige Rentner mit vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern 

eine sofortige Erhöhung ihrer Rentenzahlungen. Daher führt die Mütterrente mit sofortiger 

Wirkung zu Mehrausgaben für die Rentenversicherung. Im Zeitablauf nimmt die Belastung 

der Rentenversicherung durch die Mütterrente jedoch sukzessive ab. Insgesamt belaufen 

sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2045 auf einen Betrag von 

90 Mrd. Euro (in Preisen 2016). 

■ Auch die Erhöhung der Zurechnungszeit bei der EM-Rente führt mit sofortiger Wirkung zu 

Mehrausgaben für die Rentenversicherung. Hiervon profitieren jedoch lediglich neue Renten-

zugänge. Daher führt die Erhöhung der Zurechnungszeit anfänglich nur zu geringen Mehraus-

gaben, welche im Zeitablauf jedoch sukzessive zunehmen. Insgesamt belaufen sich die 

Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von 19 Mrd. Euro (in Preisen 

2016). 

■ Die Haltelinie führt dagegen erst ab dem Zeitpunkt zu Mehrausgaben, ab dem das Rentenni-

veau unter 48 Prozent abzusinken droht. Gemäß unseren Berechnungen ist dies im Jahr 

2022 der Fall. Durch die dauerhafte Erhöhung des Rentenniveaus (Abbildung 3) resultieren 

aus der Niveausicherungsklausel allerdings dauerhaft Mehrausgaben. Insgesamt belaufen 

sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von 177 Mrd. Euro (in 

Preisen 2016). 

■ Für das Rentenpaket 2018 insgesamt belaufen sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeit-

raum 2015 bis 2045 damit auf einen Betrag von 286 Mrd. Euro (in Preisen 2016). 

In allen drei Szenarien nehmen somit die Ausgaben der Rentenversicherung zu. Damit erhöht 

sich auch der Finanzbedarf der Rentenversicherung. Dieser muss entweder über zusätzliche Bei-

tragsmittel oder aber zusätzliche Bundesmittel gedeckt werden. Abbildung 5 und Abbildung 6 zei-

gen die Entwicklung der Beitrags- und der Bundesmittel im Zeitverlauf. 

Abbildung 5: Beitragseinnahmen * – Referenzszenario vs. Rentenpaket 2018 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* ohne Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Abbildung 6: Bundesmittel * – Referenzszenario vs. Rentenpaket 2018 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* einschließlich Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Personen oder Altersjahrgänge in welcher Weise von den veränderten Zahlungsströmen betroffen 

sind. Vergleichsweise einfach ist die Sachlage bei der Mütterrente II, für die anderen Reformbe-

standteile sind die Zusammenhänge komplexer. 

Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden die Nettozahllasten der heute lebenden Al-

tersjahrgänge im Referenzszenario und für die drei betrachteten Reformszenarien bestimmt. An-

hand des Vergleichs dieser Netto-Zahllasten wird sichtbar, in welchem Umfang einzelne Geburts-

jahrgänge durch die jeweiligen Szenarien be- oder entlastet werden. Die Analyse bezieht dabei 

nicht nur alle heute lebenden Jahrgänge mit ein, sondern berücksichtigt auch die Auswirkungen 

der Reformen auf zukünftige Generationen. 

Als heutige Generation betrachten wir die Geburtsjahrgänge 1916 und früher (heute 100-Jährige 

und älter) bis 2016 (heute 0-Jährige/Neugeborene). Zur Bestimmung der Netto-Zahllasten in den 

einzelnen Szenarien werden für jeden Geburtsjahrgang die zukünftig zu leistenden durchschnittli-

chen Zahlungen an die GRV sowie die im Gegenzug empfangenen durchschnittlichen Leistungen 

ermittelt. Als Zahlungen an die GRV berücksichtigen wir die direkten Zahlungen aus Beiträgen 

und die anteilig anfallenden indirekten Steuerzahlungen zur Finanzierung der Bundesmittel. Als 

Leistungen berücksichtigen wir neben den direkten Rentenzahlungen auch den Beitragszuschuss 

der GRV für die Krankenversicherung der Rentner, die Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation) 

sowie alle sonstigen Ausgaben der GRV, wie etwa Verwaltungskosten. 

Die jeweiligen Zahlungen und Leistungen werden über die verbleibenden Lebensjahre summiert 

und auf das Jahr 2016 diskontiert. Die jeweiligen Beträge zeigen die Nettobelastung bzw. Netto-

leistung, die der entsprechende Jahrgang im Jahr 2016 noch zu erwarten hat. Um die Wirkungen 

der jeweiligen Reformen im Sinne einer Gewinner- und Verlierer-Rechnung sichtbar zu machen, 

werden nachfolgend die Abweichungen vom Ergebnis bei aktuellem Rentenrecht (Referenzszena-

rio) abgebildet. Der derzeit gültige Kompromiss zur Verteilung der demografischen Belastungen 

im Rentensystem wird somit implizit als „Null-Linie“ definiert. In der Längsschnitt-perspektive 

ergibt sich das in Abbildung 7 dargestellte Ergebnis. 

Abbildung 7: Gewinner und Verlierer des Rentenpakets nach Altersjahrgängen 
Be- (-) und Entlastung (+) im Lebenszyklus, Barwert in Tsd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Die Mütterrente II (dunkelgraue Säulen) führt in der Längsschnittperspektive zu einer spürbaren 

Umverteilung zwischen den heute lebenden Generationen. Da nur Eltern mit vor dem Jahr 1992 

geborenen Kindern von der Aufwertung der Kindererziehungsleistungen profitieren, sind die Ge-

winner dieses Reformschritts die Geburtsjahrgänge 1962 und älter: Diese Jahrgänge erhalten 

durch die Mütterrente II im Durchschnitt gut 5.400 Euro an zusätzlichen Leistungen. Die Verlierer 

sind die Geburtsjahrgänge 1963 und jünger. Diese Jahrgänge müssen mit ihren Beitragszahlun-

gen für die Finanzierung der Mütterrente aufkommen, profitieren selbst jedoch nicht oder nur 

noch in sehr geringem Umfang von der Aufwertung der Kindererziehungsleistungen. Netto ergibt 

sich für diese Jahrgänge im Durchschnitt ein Verlust von ca. 2.200 Euro. 

Die Leistungsverbesserungen bei der EM-Rente (hellgraue Säulen) führt in der Längsschnittper-

spektive dagegen zu einer diametral entgegengesetzten Umverteilung zwischen den heute leben-

den Generationen. Da von der Erhöhung der Zurechnungszeit lediglich neue Zugänge an Erwerbs-

minderungsrentnern profitieren, sind die Gewinner dieses Reformschritts die Geburtsjahrgänge 

1952 und jünger: Diese Jahrgänge erhalten durch die Erhöhung der Zurechnungszeit bei der EM-

Rente im Durchschnitt gut 310 Euro an zusätzlichen Leistungen. Die Verlierer sind die Geburts-

jahrgänge 1951 und älter. Da die Leistungsverbesserungen bei der EM-Rente zu einer leicht stär-

keren Absenkung des Rentenniveaus führen (Abbildung 3), werden diese Jahrgänge durch ge-

ringe Rentenzahlungen belastet, profitieren selbst jedoch nicht oder nur noch in sehr geringem 

Umfang von der Erhöhung der Zurechnungszeit. Netto ergibt sich für diese Jahrgänge ein Verlust 

von ca. 110 Euro. 

Die doppelte Haltelinie (blaugrüne Säulen) bewirkt wiederum eine spürbare Umverteilung zu Las-

ten jüngerer Geburtsjahrgänge. Die Verlierer dieses Bestandteils des Rentenpakets 2018 sind die 

Altersjahrgänge 1988 und jünger. Diese Jahrgänge profitieren langfristig ebenfalls von einem hö-

heren Rentenniveau, werden gleichzeitig jedoch (nahezu) über ihr gesamtes Erwerbsleben durch 

höhere Beitrags- und Steuerzahlungen belastet. Netto ergibt sich für diese Jahrgänge ein Verlust 

von ca. 1.600 Euro. Die Gewinner der doppelten Haltelinie sind hingegen die Jahrgänge 1987 

und älter. Netto erhalten diese Jahrgänge gut 3.800 Euro an zusätzlichen Leistungen. 

Die einzelnen Bestandteile des Rentenpakets haben sowohl qualitativ als auch quantitativ unter-

schiedliche Konsequenzen für die Netto-Zahllasten heute lebender und zukünftiger Geburtsjahr-

gänge. Unter dem Strich sind die Geburtsjahrgänge 1974 und älter die Gewinner des Rentenpa-

kets 2018. Netto erhalten diese Jahrgänge gut 7.600 Euro an zusätzlichen Leistungen. Die 

höchsten Gewinne ergeben sich für den Jahrgang 1946: Netto ergibt sich für diesen ein Gewinn 

von ca. 12.300 Euro. Die Verlierer des Rentenpakets sind hingegen die Jahrgänge 1975 und jün-

ger. Im Durchschnitt erleiden diese einen Verlust von ca. 2.500 Euro. Den höchsten Verlust erlei-

det der Jahrgang 1997: Netto ergibt sich für diesen Jahrgang ein Verlust von ca. 4.100 Euro. 

In der bisherigen Analyse wurden die Auswirkungen für heute lebende Generationen betrachtet. 

Allerdings hat jede Rentenreform nicht nur Folgen für die Lastenverteilung zwischen den heute 

lebenden Jahrgängen. Infolge des Generationenvertrags in der GRV wirkt sich jeder Eingriff in die 

Systematik der GRV auch auf zukünftige Generationen von Beitragszahlern aus. So werden vor 

allem für die Finanzierung der Fixierung des Rentenniveaus nicht nur die heute lebenden Bei-

trags- und Steuerzahler, sondern auch die heute noch ungeborenen oder zukünftigen Beitrags- 

und Steuerzahler herangezogen. In Abbildung 8 sind hierzu die Auswirkungen der drei Szenarien 

für lebende und zukünftige Generationen dargestellt. Bei den lebenden Generationen unterschei-

den wir dabei zwischen den jeweiligen „Gewinner“- und „Verlierer“-Generationen. 
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Abbildung 8: Be- (-) und Entlastung (+) lebender und zukünftiger Generationen 
durch das Rentenpaket 2018 
Barwert in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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dem Strich verbleibt für die zukünftigen Generationen damit eine Mehrbelastung von 184 Mrd. 

Euro. 

Für das Rentenpaket 2018 insgesamt summiert sich die Mehrbelastung der zukünftigen Genera-

tionen damit im Barwert auf einen Betrag von 248 Mrd. Euro. 

Insgesamt zeigt sich, dass der Entwurf für das Rentenpaket 2018 ein schlechtes Geschäft für jün-

gere Menschen ist. Gewinner sind insbesondere die heutigen Rentner- und die Baby-Boomer-Jahr-

gänge. Genau diese Jahrgänge wurden mit den Reformen nach der Jahrtausendwende explizit in 

die Verantwortung genommen, da die künftige finanzielle Schieflage des Umlageverfahrens auf 

sie zurückzuführen ist. Wie in Abschnitt 5 gezeigt wird, sind die Mehr- und Minderbelastungen des 

Rentenpakets 2018 mit der doppelten Haltelinie bis 2025 nur ein „Vorgeschmack“ auf die inter-

generativen Verteilungswirkungen, die durch eine dauerhafte Haltelinie ausgelöst werden. 

 

4 Gestaltungsspielräume der Rentenpolitik – Lebensarbeits-
zeit 

Mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz wurde im Jahr 2007 die stufenweise Anhebung der 

gesetzlichen Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beschlossen.5 Angesichts des bis zum Jahr 2030 er-

warteten Anstiegs der Lebenserwartung von 65-Jährigen um gut drei Jahre sollte mit der Anhe-

bung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre sichergestellt werden, dass der Beitragssatz der GRV 

nicht über 22 Prozent ansteigt. Die Anhebung der Regelaltersgrenze um zwei Jahre ist dabei in 

etwa ausreichend, um das Verhältnis zwischen der Rentenbezugsdauer und der Dauer der Er-

werbsphase (relative Rentenbezugsdauer) bis 2030 zu stabilisieren.6 

Bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Rente mit 67 war abzusehen, dass die Lebenser-

wartung auch im Zeitraum nach 2030 weiter zunehmen wird. Legt man die Ergebnisse der 13. 

koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts zugrunde, so wird 

sich die Lebenserwartung von 65-jährigen Männern (Frauen) zwischen 2030 und 2060 um wei-

tere 2,8 (2,5) Jahre erhöhen.7 Auch gemäß den Ergebnissen der aktuellsten Bevölkerungsvoraus-

berechnungen der Vereinten Nationen ist für Deutschland im Zeitraum zwischen 2030 und 2060 

von einer weiteren Zunahme der Lebenserwartung 65-Jähriger um etwa 2,8 Jahre auszugehen. 

Ohne eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze ist daher davon auszugehen, dass die relative 

Rentenbezugszeit ab dem Jahr 2030 wieder zunehmen wird. Zur langfristigen Stabilisierung der 

Rentenfinanzen und der Rentenbezugszeit wurde daher bereits in den vergangenen Jahren eine 

weitere Anhebung der Regelaltersgrenze auf 69 Jahre (etwa Deutsche Bundesbank, 2016) oder 

 
5 Mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz folgte der Gesetzgeber dem Vorschlag der Kommission zur „Nachhaltigkeit in der Finan-

zierung der sozialen Sicherungssysteme“, der sogenannten Rürup-Kommission, aus dem Jahr 2003. 
6 Die relative Rentenbezugsdauer entspricht dem Verhältnis zwischen der Rentenbezugsdauer ab dem gesetzlichen Rentenalter in 

Relation zum Zeitraum der Beitragszahlung ab dem 20. Lebensjahr. Allein infolge der Zunahme der Lebenserwartung hat sich die rela-

tive Rentenbezugsdauer seit 1970 von 30 Prozent auf über 40 Prozent erhöht (Deutsche Bundesbank, 2016). 
7 Legt man die aktuellen Kohortensterbetafeln des Statistischen Bundesamts (Variante V2) zugrunde, so wird sich die Lebenserwar-

tung 65-jähriger Männer (Frauen) zwischen 2030 (Jahrgang 1965) und 2060 (Jahrgang 1995) um 3,6 (3,0) Jahre erhöhen (Statisti-

sches Bundesamt, 2017). 
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eine Koppelung der Regelaltersgrenze an die Entwicklung der Lebenserwartung (u. a. OECD, 

2016) vorgeschlagen. 

Ausgehend von der Referenzentwicklung werden im Folgenden die Auswirkungen einer weiteren 

Anhebung der Regelaltersgrenze für den Zeitraum nach 2030 auf die Finanzentwicklung der GRV 

ermittelt: 

■ Im Szenario Rente mit 69 betrachten wir hierzu eine schrittweise Anhebung der Regelalters-

grenze auf 69 Jahre. Ausgehend von einer Zunahme der Lebenserwartung von 65-Jährigen 

(67-Jährigen) im Zeitraum 2030 bis 2060 um 2,7 (2,5) Jahre ist eine Anhebung der Regelal-

tersgrenze auf 69 Jahre in etwa ausreichend, um die relative Rentenbezugsdauer bis 2060 

auf dem Niveau im Jahr 2030 zu stabilisieren. Dieses Szenario entspricht damit dem Fall, 

dass die Regelaltersgrenze entsprechend der weiteren Zunahme der Lebenserwartung ange-

hoben wird. 

4.1 Auswirkungen auf die Rentenfinanzen 

Im Folgenden werden zunächst die Auswirkungen der beiden Lebensarbeitszeit-Szenarien auf die 

Finanzentwicklung der Rentenversicherung untersucht. Hierzu ist in Abbildung 9 der Verlauf des 

Beitragssatzes und in Abbildung 10 der Verlauf des Rentenniveaus im Überblick dargestellt. 

■ Die Rente mit 69 führt im Zeitraum nach 2030 im Durchschnitt zu einer Beitragssatzentlas-

tung von +0,2 Prozentpunkten. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2045 bei 23,3 Prozent (statt 

23,8 % im Referenzszenario). Das Rentenniveau fällt im Durchschnitt um etwa 0,2 Prozent-

punkte höher aus und liegt im Jahr 2045 bei 42,2 Prozent (statt 41,8 % im Referenzszena-

rio). 

Abbildung 9: Beitragssatz bei der Rente mit 69 
2015 bis 2045, in Prozent 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Abbildung 10: Rentenniveau bei der Rente mit 69 
Sicherungsniveau vor Steuern, 2015 bis 2045, in Prozent 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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Abmilderung sowohl des Anstiegs des Beitragssatzes als auch der Absenkung des Rentenniveaus 

beitragen kann. Auch der Bundeshaushalt wird infolge der Koppelung des allgemeinen Bundeszu-

schusses an die Entwicklung des Beitragssatzes langfristig entlastet. 

4.2 Intergenerative Verteilungswirkungen nach Altersjahrgängen 

Eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze nach 2030 hat nicht nur Konsequenzen für die 

Rentenfinanzen. Daneben verändert sie auch die Zahlungsströme zwischen Beitragszahlern, 

Rentnern und Steuerzahlern auf der einen Seite und der Rentenversicherung und dem Bundes-

haushalt auf der anderen Seite. In Abbildung 11 sind hierzu die Auswirkungen der Rente mit 69 

für die Nettozahllasten der heute lebenden Generationen nach Altersjahrgängen dargestellt. 

Abbildung 11: Gewinner und Verlierer der Rente mit 69 nach Altersjahrgängen 
Be- (-) und Entlastung (+) im Lebenszyklus, Barwert in Tsd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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für lebende und zukünftige Generationen dargestellt. Bei den lebenden Generationen unterschei-

den wir wiederum zwischen den jeweiligen „Gewinner“- und „Verlierer“-Generationen. 

Abbildung 12: Be- (-) und Entlastung (+) lebender und zukünftiger Generatio-
nen bei der Rente mit 69 
Barwert in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 
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rungslasten der steigenden Lebenserwartung. 
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5 Gestaltungsspielräume der Rentenpolitik – Doppelte Halteli-
nie 

Auch für den Zeitraum nach 2025 strebt die Große Koalition eine doppelte Haltelinie an, bei der 

sowohl das Rentenniveau als auch der Beitragssatz langfristig abgesichert werden. Ausgehend 

von der Referenzentwicklung werden im Folgenden die Auswirkungen unterschiedlicher Ausge-

staltungen einer doppelten Haltelinie für den Zeitraum nach 2025 auf die Finanzentwicklung der 

GRV und für heutige Generationen oder Altersjahrgänge ermittelt. Für das Rentenniveau betrach-

ten wir eine Haltelinie von 48 Prozent und von 46 Prozent, für den Beitragssatz von 20 Prozent 

und von 22 Prozent. Hieraus ergeben sich insgesamt vier Szenarien: 

■ Im Szenario Haltelinie 48/20 betrachten wir die Auswirkungen einer doppelten Haltelinie für 

das Rentenniveau von 48 Prozent und für den Beitragssatz von 20 Prozent für den Zeitraum 

nach 2025. Dieses Szenario entspricht damit dem Fall, dass die zeitliche Befristung der Ni-

veausicherungsklausel und der Beitragssatzgarantie bis zum Jahr 2025 aufgehoben wird. 

■ Im Szenario Haltelinie 48/22 betrachten wir die Auswirkungen einer doppelten Haltelinie für 

das Rentenniveau von 48 Prozent und für den Beitragssatz von 22 Prozent für den Zeitraum 

nach 2025. 

■ Im Szenario Haltelinie 46/20 betrachten wir die Auswirkungen einer doppelten Haltelinie für 

das Rentenniveau von 46 Prozent und für den Beitragssatz von 20 Prozent für den Zeitraum 

nach 2025. 

■ Im Szenario Haltelinie 46/22 betrachten wir die Auswirkungen einer doppelten Haltelinie für 

das Rentenniveau von 46 Prozent und für den Beitragssatz von 22 Prozent für den Zeitraum 

nach 2025. 

In allen vier Szenarien zur Ausgestaltung einer Haltelinie im Zeitraum nach dem Jahr 2025 wurde 

als Ausgangspunkt die Entwicklung bei Umsetzung des Rentenpakets 2018 zugrunde gelegt. Wei-

terhin wurde angenommen, dass die zur Erreichung der Zielmarken für das Rentenniveau und 

den Beitragssatz nach dem Jahr 2025 benötigten Finanzmittel der GRV über eine Erhöhung des 

zusätzlichen Bundeszuschusses bereitgestellt werden. Alternativ wird im Rahmen einer Modell-

rechnung für jedes Szenario der Umfang ermittelt, um den die Regelaltersgrenze erhöht werden 

müsste, um eine zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts zu vermeiden. 

5.1 Auswirkungen für die Rentenfinanzen 

Im Folgenden werden zunächst die Auswirkungen der vier Haltelinien-Szenarien für die Finanzent-

wicklung der Rentenversicherung untersucht. Hierzu sind in Abbildung 13 und Abbildung 14 die 

Verläufe des Beitragssatzes und des Rentenniveaus im Überblick dargestellt. 
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Abbildung 13: Beitragssatz für unterschiedliche Haltelinien 
2015 bis 2045, in Prozent 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Sowohl im Referenzszenario als auch im Szenario Rentenpaket 2018 steigt der Beitragssatz lang-

fristig stetig an und sinkt das Rentenniveau stetig ab.8 Im Unterschied dazu werden der Beitrags-

satz und das Rentenniveau in den Haltelinien-Szenarien mittel- und langfristig fixiert: 

■ In den Szenarien Haltelinie 48/20 und Haltelinie 46/20 verläuft der Beitragssatz ab dem 

Jahr 2026 auf einem Niveau von 20 Prozent. 

■ In den Szenarien Haltelinie 48/22 und Haltelinie 46/22 besteht im Zeitraum nach 2025 

noch ein gewisser „Spielraum“ für Beitragssatzsteigerungen. Dieser Spielraum verschafft der 

Rentenversicherung jedoch nur kurzfristig Luft. Infolge der Dynamik der Rentenausgaben er-

reicht der Beitragssatz im Szenario Haltelinie 48/22 die Zielmarke von 22 Prozent bereits im 

Jahr 2028 und im Szenario Haltelinie 46/22 im Jahr 2029. In der Folge verläuft der Beitrags-

satz in beiden Fällen auf einem Niveau von 22 Prozent. 

 
8 Das Szenario Rentenpaket 2018 entspricht dem Szenario Haltelinie aus Kapitel 3. 
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Abbildung 14: Rentenniveau für unterschiedliche Haltelinien 
Sicherungsniveau vor Steuern, 2015 bis 2045, in Prozent 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Für das Rentenniveau ergibt sich eine qualitativ ähnliche – gleichwohl „spiegelbildliche“ – Ent-

wicklung: 

■ In den Szenarien Haltelinie 48/20 und Haltelinie 48/22 verläuft das Rentenniveau ab dem 

Jahr 2026 auf einem Niveau von 48 Prozent. 

■ In den Szenarien Haltelinie 46/20 und Haltelinie 46/22 besteht im Zeitraum nach 2025 

noch ein gewisser „Spielraum“ für eine Absenkung des Rentenniveaus. Im Szenario Haltelinie 

46/20 wird die Haltelinie für das Rentenniveau von 46 Prozent im Jahr 2031 und im Szena-

rio Haltelinie 46/22 im Jahr 2030 erreicht. In der Folge verläuft das Rentenniveau in beiden 

Szenarien auf einem Niveau von 46 Prozent. 

Die gleichzeitige Fixierung von Beitragssatz und Rentenniveau in den vier Haltelinien-Szenarien 

wirkt sich spürbar auf die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen der Rentenversicherung 

aus. Abbildung 15 zeigt zunächst die Entwicklung der Rentenausgaben in den vier Haltelinien-

Szenarien im Überblick. 
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Abbildung 15: Rentenausgaben für unterschiedliche Haltelinien* 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* einschließlich Beitragszuschuss zur Krankenversicherung der Rentner 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

In allen vier Szenarien zur Ausgestaltung der doppelten Haltelinie nach 2025 entspricht die Ent-

wicklung der Rentenausgaben bis zum Jahr 2025 derjenigen im Szenario Rentenpaket 2018. 

Erst im Zeitraum nach dem Jahr 2025 unterscheiden sich die Entwicklungen der Rentenausga-

ben: 

■ Für die Haltelinie 48/20 fallen die Mehrausgaben der Rentenversicherung in jedem Jahr des 

Betrachtungszeitraums am höchsten aus. Im Vergleich zum Referenzszenario summieren 

sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2045 auf einen Betrag von 

1.166 Mrd. Euro. 

■ Dagegen fallen die Mehrausgaben für die Haltelinie 46/22 am geringsten aus. Aber auch in 

diesem Szenario summieren sich die Mehrausgaben im Betrachtungszeitraum auf einen Be-

trag von 723 Mrd. Euro. 

■ In den anderen beiden Haltelinien-Szenarien verläuft die Entwicklung der Mehrausgaben zwi-

schen den beiden Extremen. Für die Haltelinie 48/22 summieren sich die Mehrausgaben im 

Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von 1.062 Mrd. Euro, für die Haltelinie 46/20 auf 

einen Betrag von 848 Mrd. Euro. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine doppelte Haltelinie über das Jahr 2025 hinaus für die hier be-

trachteten Rentenniveau-Beitragssatz-Kombinationen zu spürbaren Mehrausgaben für die Ren-

tenversicherung führen. Im günstigsten Fall (Haltelinie 46/22) belaufen sich die Mehrausgaben 

im Betrachtungszeitrum 2015 bis 2045 auf das 2,5-fache, im kostspieligsten Fall (Haltelinie 

48/20) auf das 4,2-fache der Kosten des Rentenpakets 2018. 
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Neben diesen Mehrausgaben resultieren aus der Fixierung des Beitragssatzes auch zumeist ge-

ringere Beitragseinnahmen. Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Beitragseinnahmen in den 

vier Halte-linien-Szenarien im Überblick. 

Abbildung 16: Beitragseinnahmen für unterschiedliche Haltelinien* 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* ohne Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Bis 2025 entspricht die Entwicklung der Beitragseinnahmen in den vier Haltelinien-Szenarien der-

jenigen im Szenario Rentenpaket 2018. Unterschiede ergeben sich erst im Zeitraum nach dem 

Jahr 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Haltelinie für das Rentenniveau nur einen gerin-

gen Effekt auf die Entwicklung der Beitragseinnahmen hat:9 

■ Für die Haltelinie 48/20 und die Haltelinie 46/20 summieren sich die Mindereinnahmen 

der Rentenversicherung infolge der Beitragssatzgarantie von 20 Prozent im Betrachtungszeit-

raum 2015 bis 2045 auf einen Betrag von 615 Mrd. Euro. 

■ Für die Haltelinie 48/22 und die Haltelinie 46/22 fallen die Mindereinnahmen der Renten-

versicherung spürbar geringer aus. Für die Haltelinie 48/22 summieren sich die Minderein-

nahmen im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von 130 Mrd. Euro, für die Halteli-

nie 46/22 auf einen Betrag von 141 Mrd. Euro.10 

Die Fixierung des Rentenniveaus und des Beitragssatzes führt in allen vier Szenarien zu Renten-

Mehrausgaben und Beitrags-Mindereinnahmen. Dies hat zur Folge, dass sich der Finanzbedarf 

der Rentenversicherung erhöht. Unter der Annahme, dass der Finanzbedarf über eine Erhöhung 

 
9 In der vorliegenden Studie wurden die gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen der Rentenpolitik nicht berücksichtigt. Entsprechend 

wurde für alle betrachteten Szenarien eine identische Entwicklung der Beitragszahler und der beitragspflichtigen Einkommen unter-

stellt. Unterschiede in der Entwicklung der Beitragseinnahmen resultieren daher allein aus Beitragssatzunterschieden. 
10 Der Unterschied in der Höhe der Mindereinnahmen ist auf die unterschiedliche Entwicklung des Beitragssatzes bei der Haltelinie 

48/22 und der Haltelinie 46/22 im Zeitraum 2026 bis 2030 zurückzuführen (Abbildung 13). 
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des zusätzlichen Bundeszuschusses gedeckt wird, zeigt Abbildung 17 die Entwicklung der Bun-

desmittel im Zeitverlauf. 

Abbildung 17: Bundesmittel für unterschiedliche Haltelinien* 
2016 bis 2045, in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

* einschließlich Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

■ Für die Haltelinie 48/20 ergibt sich für den Bundeshaushalt eine Mehrbelastung von 
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der Steuerzahler für die Haltelinie 48/22 im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von nur 
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gesamt summiert sich die Mehrbelastung der Haltelinie 46/20 für den Bundeshaushalt im 

Betrachtungszeitraum 2015 bis 2045 auf einen Betrag von 1.484 Mrd. Euro. 

■ Die geringste Belastung des Bundeshaushalts ergibt sich für die Haltelinie 46/22. Sowohl 
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sich der zusätzliche Finanzbedarf der Rentenversicherung und damit die Mehrbelastung für 

den Bundeshaushalt für die Haltelinie 46/22 im Betrachtungszeitraum auf einen Betrag von 

nur 963 Mrd. Euro. Im Vergleich zur Haltelinie 48/20 entspricht dies für den Bundeshaushalt 

annähernd einer Halbierung der Mehrbelastung. 
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Rahmenbedingungen als einzige weitere Stellschraube zur Deckung des Finanzbedarfs der Ren-

tenversicherung eine Anpassung des Rentenalters. Unter der vereinfachenden Annahme, dass 

ein Bezug einer Altersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze für die Jahrgänge 1960 und jün-

ger zukünftig nicht mehr möglich ist, ist in Abbildung 18 die jeweils resultierende Entwicklung der 

Regelaltersgrenze im Überblick dargestellt. 

Abbildung 18: Regelaltersgrenze für unterschiedliche Haltelinien 
2016 bis 2045, in Jahren 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Die Ergebnisse der Modellrechnungen zeigen, dass die Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs 

einer doppelten Haltelinie nach 2025 eine deutliche Anhebung der Regelaltersgrenze erfordern 

würde: 

■ Entsprechend des höchsten Finanzbedarfs ergibt sich für die Haltelinie 48/20 der stärkste 

Anstieg der Regelaltersgrenze. Gemäß unseren Modellrechnungen müsste die Regelalters-

grenze bis 2045 auf 77,2 Jahre (statt 67 Jahre im Referenzszenario) erhöht werden. Dies 

entspricht einer Erhöhung um 10,2 Jahre gegenüber dem Referenzszenario. 

■ Für die Haltelinie 46/22 ergibt sich dagegen die geringste Zunahme der Regelaltersgrenze. 

Selbst für die günstigste Variante einer doppelten Haltelinie müsste die Regelaltersgrenze bis 

2045 allerdings auf 74,1 Jahre (statt 67 Jahre im Referenzszenario) erhöht werden. Dies ent-

spricht einer Erhöhung um immerhin noch 7,1 Jahre gegenüber dem Referenzszenario. 

■ Für die anderen beiden Haltelinien-Szenarien ergibt sich dagegen eine notwendige Erhöhung 

der Regelaltersgrenze zwischen diesen beiden Extremen. Bei der Haltelinie 48/22 müsste 

die Regelaltersgrenze bis 2045 auf 75,3 Jahre, bei der Haltelinie 46/20 auf 76,4 Jahre er-

höht werden. Gegenüber dem Referenzszenario entspricht dies einer Erhöhung der Regelal-

tersgrenze um 8,3 Jahre für die Haltelinie 48/22 und um 9,4 Jahre für die Haltelinie 46/20. 
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5.2 Intergenerative Verteilungswirkungen nach Altersjahrgängen 

Eine Fortführung der doppelten Haltelinie im Zeitraum nach 2025 führt zu deutlichen Mehrausga-

ben und einer spürbaren Mehrbelastung der Steuerzahler. Sowohl infolge der höheren Renten-

zahlungen als auch der höheren Beitrags- und/oder Steuerzahlungen hat eine doppelte Haltelinie 

direkte Konsequenzen für die Zahlungsströme zwischen Beitragszahlern, Rentnern und Steuer-

zahlern auf der einen Seite und der Rentenversicherung und dem Bundeshaushalt auf der ande-

ren Seite. In Abbildung 19 sind die Auswirkungen der vier Haltelinien-Szenarien für die Nettozahl-

lasten der heute lebenden Generationen nach Altersjahrgängen dargestellt. 

Abbildung 19: Gewinner und Verlierer unterschiedlicher Haltelinien nach Al-
tersjahrgängen 
Be- (-) und Entlastung (+) im Lebenszyklus, Barwert in Tsd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Alle vier Haltelinien-Szenarien führen zu einer spürbaren Umverteilung zwischen den heute leben-

den Generationen. Für alle vier Szenarien zeigt sich, dass die Gewinner einer doppelten Haltelinie 

im Zeitraum nach 2025 die Geburtsjahrgänge 1991 und älter sind. Im Durchschnitt erhalten 

diese Jahrgänge netto zwischen 13.600 Euro (Haltelinie 46/20) und 21.100 Euro (Haltelinie 

48/22) an zusätzlichen Leistungen. Diese Jahrgänge profitieren über ihre Lebensdauer in vollem 

Umfang von der Fixierung des Rentenniveaus, tragen jedoch nur in geringem Umfang zur Finan-

zierung des höheren Leistungsniveaus bei. Dies gilt insbesondere für die heutigen Rentnerjahr-
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Rente gehen. 
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Eine doppelte Haltelinie im Zeitraum nach 2025 hat jedoch nicht nur Folgen für die Lastenvertei-

lung zwischen den heute lebenden Jahrgängen, sondern bedeutet auch für zukünftige Generatio-

nen eine spürbare Mehrbelastung. In Abbildung 20 sind die Auswirkungen der vier Haltelinien-

Szenarien für lebende und zukünftige Generationen dargestellt. Bei den lebenden Generationen 

unterscheiden wir wiederum zwischen den jeweiligen „Gewinner“- und „Verlierer“-Generationen. 

Abbildung 20: Be- (-) und Entlastung (+) lebender und zukünftiger Generatio-
nen für unterschiedliche Haltelinien 
Barwert in Mrd. Euro, in Preisen 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen Prognos AG © Prognos AG 2018 

Der finanzielle Vorteil der heute lebenden „Gewinner“-Generationen summiert sich im Barwert auf 

einen Betrag zwischen 864 Mrd. Euro (Haltelinie 46/20) und 1.339 Mrd. Euro (Haltelinie 48/22). 

Für die heute lebenden „Verlierer“-Generationen resultiert dagegen eine Belastung, welche sich 

auf einen Betrag zwischen 83 Mrd. Euro (Haltelinie 46/20) und 184 Mrd. Euro (Haltelinie 48/20) 

beläuft. Unter dem Strich verbleibt damit für zukünftige Generationen eine Mehrbelastung zwi-

schen 781 Mrd. Euro (Haltelinie 46/20) und 1.195 Mrd. Euro (Haltelinie 48/22). Dies entspricht 

jeweils dem Betrag, den die zukünftigen Generationen zur Finanzierung der höheren Rentenzah-

lungen an die heute lebenden „Gewinner“-Generationen beisteuern müssen. 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung einer doppelten Haltelinie im Zeitraum nach 2025 zeigen die 

Ergebnisse zu den intergenerativen Verteilungswirkungen der vier Haltelinien-Szenarien, dass der 

Umfang der intergenerativen Umverteilung sowohl zwischen den heute lebenden Generationen 

(Abbildung 19) als auch zwischen heute lebenden und zukünftigen Generationen (Abbildung 20) 

wesentlich stärker von der Haltelinie für das Rentenniveau als der Haltelinie für den Beitragssatz 

abhängt: 

■ Die Haltelinie für das Rentenniveau ist entscheidend für die Höhe der Mehrausgaben der 

Rentenversicherung (Abbildung 15). 
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■ Die Haltelinie für den Beitragssatz ist entscheidend für den Anteil der Steuer- und Beitrags-

zahler zur Finanzierung der Mehrausgaben (Abbildung 16 und Abbildung 17). 

Da die Beschäftigten sowohl als Beitragszahler und infolge ihrer höheren Einkommen auch als 

Steuerzahler maßgeblich zur Finanzierung der Rentenversicherung beitragen, hat die Haltelinie 

für den Beitragssatz geringere Auswirkungen auf die intergenerative Verteilung der Nettozahllas-

ten als die Haltelinie für das Rentenniveau. Anders gesagt, es ist für die Nettozahllasten der Be-

völkerung im erwerbsfähigen Alter unerheblich, ob sie als Beitragszahler oder aber als Steuerzah-

ler zur Finanzierung der Mehrausgaben der Rentenversicherung beitragen müssen. 

 

6 Fazit 

Im Jahr 2001 hat die damalige Regierungskoalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine 

Kommission zur „Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme“ unter dem 

Vorsitz von Bert Rürup berufen. Die Aufgabe der sogenannten Rürup-Kommission „[…] war es, um-

setzbare und langfristig tragfähige Vorschläge zu erarbeiten, die gleichermaßen geeignet sind, im Interesse 

einer Verbesserung der Beschäftigung die Lohnzusatzkosten zu dämpfen, sowie aus Gründen der generati-

ven Gerechtigkeit die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung, der Gesetzli-

chen Krankenversicherung und der Sozialen Pflegeversicherung zu erhöhen“.11 Für die GRV umfassten 

die Vorschläge der Rürup-Kommission die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre und die 

Ergänzung der Rentenformel um einen Nachhaltigkeitsfaktor (BMGS, 2003). 

Mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz und dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz ist der Gesetzge-

ber den Vorschlägen der Rürup-Kommission gefolgt und hat zusammen mit dem Altersvermö-

gensgesetz maßgeblich zur Stabilisierung des Rentensystems beigetragen. Gleichzeitig wurde mit 

dem eingeschlagenen Kurs auch ein neuer Finanzierungskompromiss für den Generationenver-

trag in der GRV beschlossen, um die Lasten der demografischen Entwicklung gerecht(er) zwi-

schen Alt und Jung, zwischen Rentnern und Beitragszahlern sowie zwischen heutigen und zukünf-

tigen Generationen zu verteilen. Bereits in den letzten Jahren ist das Leitmotiv der Generationen-

gerechtigkeit in der Rentenpolitik jedoch wieder zunehmend aus dem Blick geraten und wurde 

der Finanzierungskompromiss für den Generationenvertrag in der GRV zu Ungunsten der jungen 

Generationen aufgeweicht. Bereits mit dem Rentenpaket 2014 wurden die Beitragszahler (Müt-

terrente I) sowie jüngere und zukünftige Generationen (Rente mit 63) zusätzlich belastet (Hagist, 

Moog und Raffelhüschen, 2014). 

Vor diesem Hintergrund hat die vorliegende Studie die Auswirkungen des Rentenpakets 2018 

und verschiedener Szenarien zur Ausgestaltung der Rentenpolitik nach 2025 für die nachhaltige 

Finanzierung der GRV und die Generationengerechtigkeit untersucht. 

Angesichts der steigenden Lebenserwartung werden auch die Auswirkungen einer weiteren Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit nach 2030 analysiert. Entsprechend der Zunahme der 

 
11 Vgl. https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c318-nachhaltigkeit-in-der-finanzierung-der-sozialen-sicherungssys-

teme.html. Zuletzt abgerufen am 31.07.2018. 

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c318-nachhaltigkeit-in-der-finanzierung-der-sozialen-sicherungssysteme.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c318-nachhaltigkeit-in-der-finanzierung-der-sozialen-sicherungssysteme.html
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Lebenserwartung betrachtet das Szenario Rente mit 69 hierzu eine Anhebung der Regelalters-

grenze auf 69 Jahre im Jahr 2060. 

Für den Zeitraum nach 2025 strebt die große Koalition eine doppelte Haltelinie an, bei der so-

wohl das Rentenniveau als auch der Beitragssatz langfristig abgesichert werden. Anhand von vier 

Szenarien (Haltelinie 48/20, 48/22, 46/20, 48/22) werden die Auswirkungen einer doppelten 

Haltelinie quantifiziert. Für das Rentenniveau wird eine Haltelinie von 46 und von 48 Prozent, für 

den Beitragssatz eine Haltelinie von 20 und von 22 Prozent betrachtet. 

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig. Das Rentenpaket 2018 stellt eine erneute Aufweichung 

des Finanzierungskompromisses in der GRV dar. Das Rentenpaket 2018 führt nicht nur kurz- und 

mittelfristig zu einer Belastung der Beitrags- und Steuerzahler. Auch langfristig bewirkt es deutli-

che Mehrausgaben für die Rentenversicherung und einen Anstieg des Beitragssatzes. Die Gewin-

ner des Rentenpakets 2018 sind die Geburtsjahrgänge 1974 und älter. Diese erhalten unter dem 

Strich zusätzliche Leistungen im Gegenwert von 343 Mrd. Euro. Die Verlierer sind hingegen die 

Jahrgänge 1975 und jünger. Für diese Jahrgänge summiert sich die Mehrbelastung netto auf ei-

nen Betrag von 94 Mrd. Euro. Damit verbleibt für das Rentenpaket 2018 eine Finanzierungslücke 

zu Lasten zukünftiger Generationen in Höhe von 248 Mrd. Euro. 

Deutlich verfehlt werden die Ziele einer nachhaltigen Finanzierung der Rentenversicherung bei 

einer dauerhaften Fortführung der doppelten Haltelinie nach 2025. Im Vergleich zum Rentenpa-

ket 2018 würden die Mehrausgaben der Rentenversicherung im Betrachtungszeitraum je nach 

Szenario um das 2,5- bis 4,2-fache zunehmen. Zusammen mit den (Beitrags-)Mindereinnahmen 

infolge der Deckelung des Beitragssatzes ergibt sich eine Mehrbelastung des Bundeshaushalts 

bzw. der Steuerzahler, welche sich bis 2045 auf einen Betrag zwischen 963 Mrd. Euro und 

1.893 Mrd. Euro summiert. Sollen diese zusätzlichen Belastungen des Bundeshaushalts vermie-

den werden, so würde dies eine Anhebung der Regelaltersgrenze bis 2045 auf ein Alter zwischen 

74,1 Jahren und 77,2 Jahren bei der Haltelinie 48/20 erfordern. Diese hypothetischen Anstiege 

des Rentenalters machen deutlich, wie hoch die Belastungen einer doppelten Haltelinie nach 

2025 ausfallen würden. 

Neben den Belastungen für den Bundeshaushalt würde eine doppelte Haltelinie nach 2025 den 

Finanzierungskompromiss in der Rentenversicherung weiter aufweichen. Die Gewinner einer dop-

pelten Haltelinie wären die Geburtsjahrgänge 1991 und älter. Im Durchschnitt erhalten diese 

Jahrgänge netto zwischen 13.600 Euro (Haltelinie 46/20) und 21.100 Euro (Haltelinie 48/22) an 

zusätzlichen Leistungen. Die Folgen einer solchen Politik hätten insbesondere zukünftige Bei-

tragszahler zu tragen. Für einen heute Neugeborenen ergibt sich je nach Szenario eine Mehrbe-

lastung zwischen 7.000 und 12.000 Euro. Hinzu kommt ein Betrag zwischen 781 Mrd. Euro und 

1.193 Mrd. Euro, welchen die heute noch ungeborenen, zukünftigen Generationen zur Finanzie-

rung der höheren Rentenzahlungen heutiger Generationen zusätzlich aufbringen müssten. Mit 

einer vorausschauenden Politik, welche auch die Belange nachfolgender Generationen im Blick 

hat, sind die derzeitig diskutierten Vorschläge für eine Fixierung des Rentenniveaus daher nicht 

vereinbar. 

Wie eine vorausschauende Politik aussehen könnte, zeigen die Ergebnisse für das Szenario 

Rente mit 69. Mit einer langfristigen Absenkung des Beitragssatzes bei einer gleichzeitigen Erhö-

hung des Rentenniveaus wäre eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung nicht nur 

ein Schritt zu einer weiteren Stabilisierung des Rentensystems. Gleichzeitig würde damit die 

Nachhaltigkeit der Finanzierung der Rentenversicherung gestärkt und zukünftige Generationen 

von Beitragszahlern entlastet. Die Kosten einer solchen Reform hätten die jüngeren Altersjahr-

gänge zu tragen. Als Nutznießer einer längeren Rentenbezugsdauer können die intergenerativen 
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Verteilungswirkungen der Rente mit 69 jedoch als „verursachergerechte“ Verteilung der Finanzie-

rungslasten der steigenden Lebenserwartung interpretiert werden. 

Die Rente mit 69 schafft kein Fundament für einen neuen Generationenvertrag. Sie kann besten-

falls ein Baustein sein für einen verlässlichen Generationenvertrag, der die Belange sowohl der 

lebenden als auch der zukünftigen Generationen gleichermaßen respektiert. Das Fundament für 

einen verlässlichen Generationenvertrag kann auch keine Kommission schaffen. Dieses Funda-

ment kann nur eine verlässliche Politik schaffen, eine Politik, die den Generationenvertrag nicht 

mit jeder erneuten Bundestagswahl wieder in Frage stellt. 
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